
29.01.2020

Besteuerung von Alterseinkünften vereinfachen und an den
Bedürfnissen der Rentnerinnen und Rentner ausrichten

Nicht immer sind sich Rentnerinnen und Rentner im Klaren darüber, ob sie eine Steuererklärung

einreichen müssen oder nicht. Weder das Finanzamt noch die Deutsche Rentenversicherung informiert

die Betroffenen, wenn die Höhe ihrer Rente eine Steuererklärungspflicht nach sich zieht. Gleichwohl

informiert die Deutsche Rentenversicherung die Finanzverwaltung über den Bezug einer Rente. Darauf

erfolgen in den Finanzämtern Überprüfungen der Steuererklärungspflicht von Rentnerinnen und

Rentnern. Hierdurch kommt es, teils erst nach Jahren, zu Steuernachzahlungsforderungen. Hierdurch

kommt es, teils erst nach Jahren, zu Steuernachzahlungsforderungen. Darauf sind Verzugszinsen von 6

% jährlich zu zahlen. In anderen Fällen rutschen Rentnerinnen und Rentner erst in hohem Alter in die

Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung und sind damit häufig überfordert. Diese Umstände

verunsichern viele Betroffene und stellen sie vor unnötige Probleme und Herausforderungen. Gerade für

die Menschen, die ausschließlich eine gesetzliche Rente beziehen, können Maßnahmen ergriffen

werden, um die Besteuerung ihrer Einkünfte transparenter und einfacher zu gestalten.

Vorschläge dazu finden sich in dem Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen der unter

meiner Federführung entstanden ist: 

"Besteuerung von Alterseinkünften vereinfachen und an den Bedürfnissen der Rentnerinnen und

Rentner ausrichten" Drs. Nr.: 19/16494 

Quelle: http://archiv2020.strengmann-kuhn.de/?id=3021674

© {$site_title} 2021

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/164/1916494.pdf

